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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Revision der Zonenvorschriften Siedlung wurde von der Gemeinde 

im Sommer 2017 gestartet. Mittlerweile ist die Erarbeitung der Nutzungs-

pläne weit fortgeschritten. Die Kommission Revision Zonenvorschriften 

Siedlung hat mit Hilfe des Planungsbüros plan:team an diversen Sitzun-

gen, Begehungen und Workshops die Planwerke erarbeitet. An einer öf-

fentlichen Dialogveranstaltung hatte die Bevölkerung bereits in einer 

früheren Phase die Möglichkeit, die Gemeindeentwicklung mitzugestal-

ten. 

Im April 2020 wurden die Entwürfe des Zonenplans und des Zonenreg-

lements Siedlung erstmals dem Kantonalen Amt für Raumplanung zur 

Vorprüfung übergeben. Nach der Überarbeitungsphase ab Oktober 2020 

wurden die Zonenvorschriften Siedlung im Dezember 2021 wiederum zur 

kantonalen Vorprüfung eingereicht. Seit Sommer 2022, als der Vorprü-

fungsbericht der zweiten kantonalen Vorprüfung vorlag, wurden noch-

mals diverse vom Kanton verlangte oder/und empfohlene Anpassungen 

vorgenommen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom November 2022 hat der 

Gemeinderat das Dossier zur Mitwirkung gemäss § 7 RBG an die Bevöl-

kerung verabschiedet. 

1.2 Absicht zur zukünftigen Entwicklung 

Die Gemeinde strebt mit der Planung ein moderates Bevölkerungswachs-

tum an. Im September 2020 lebten rund 4500 Einwohnende in Buben-

dorf. Die vorgesehene Zonierung weist ein Fassungsvermögen von un-

gefähr 5000 Einwohnenden auf. 
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2. Mitwirkungsverfahren 

2.1 Gesetzliche Grundlage 

Gemäss der Rahmengesetzgebung zur Raumplanung vom Bund (Art. 

4 RPG) und Kanton § 7 RBG BL sind die Gemeinden dazu verpflichtet, ihre 

Planungsentwürfe für Neuerlasse oder für Mutationen von Nutzungspla-

nungen sowie von Quartierplanungen öffentlich bekannt zu machen. 

Die Bevölkerung kann zu diesen Entwürfen Einwendungen und Vor-

schläge einreichen, welche der Gemeinderat zu prüfen hat. Die Ergeb-

nisse des Mitwirkungsverfahrens sind in einem Bericht zusammenzufas-

sen. Der Bericht ist zur Einsichtnahme aufzulegen. Die Auflage ist zu pub-

lizieren. 

2.2 Zweck des Mitwirkungsverfahrens 

Das Mitwirkungsverfahren dient dazu, bereits in einer frühen Planungs-

phase allfällige Anliegen der Bevölkerung zu erkennen. 

Der Bevölkerung und den Interessierten wird die Möglichkeit geboten, 

sich mit den planerischen Absichten auseinanderzusetzen. Sie haben im 

Rahmen einer Mitwirkungseingabe die Möglichkeit, ihre Sichtweise so-

wie allfällige Verbesserungswünsche darzulegen. Damit können nicht er-

kannte Probleme und berechtigte Anliegen, die evtl. später zur Ergrei-

fung von Rechtsmitteln führen könnten, bereits in der Entwurfsphase der 

Planung berücksichtigt werden, wenn sie sich im Rahmen der Zielsetzung 

als sachdienlich erweisen. 

2.3 Gegenstand der Mitwirkung 

Gegenstand der Mitwirkung ist das Planungsdossier zur Revision der 

Nutzungsordnung Siedlung, bestehend aus folgenden verbindlichen Do-

kumenten: 

– Zonenreglement Siedlung 

– Zonenplan Siedlung, Teilplan 1, Massstab 1:4000 

– Zonenplan Siedlung, Teilplan 2, Massstab 1:4000 

– Strassennetzplan Siedlung, Massstab 1:4000  

– Mutation Strassenlinienplan Garten-/ Frenkenstrasse, Massstab 

1:500 

– Mutation Strassenlinienplan Breitenstrasse, Massstab 1:500 
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Mit dem Beschluss an der Gemeindeversammlung und der anschliessen-

den Genehmigung durch den Regierungsrat werden die bestehenden 

Zonenvorschriften und der Zonenplan abgelöst. 

2.4 Durchführung des Verfahrens 

Eine öffentliche Informationsveranstaltung mit Dorfrundgang am 19. No-

vember 2022 lancierte das Mitwirkungsverfahren. Die öffentliche Mitwir-

kung dauerte anschliessend bis am 31. Dezember 2022.  

Während dieser Zeit hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, sich über das 

vorliegende Planungsvorhaben zu informieren und schriftlich dazu Stel-

lung zu nehmen. Die Planungsakten konnten während den Schalterstun-

den auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Parallel dazu wah-

ren die Dokumente auf der Homepage der Gemeinde Bubendorf aufge-

schaltet. An zwei öffentlichen Fragestunden am 30. November und am14. 

Dezember 2022 konnte sich zusätzlich alle Interessierten ohne Voranmel-

dung zu ihren spezifischen Anliegen orientieren. 
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3. Liste der Mitwirkenden 

Nr. Mitwirkende Datum der 

Stellungnahme 

1-6 Stephan Heule, Samuel Jourdan, Anna Strauber, Daniela Voegeli, 

Rainer Voegeli, Markus Wegenstein mit insgesamt 126 Mitunter-

zeichnenden (siehe Anhang) 

29.12.2022 

7 Anton Zurfluh AG, Samuel Zurfluh, 4433 Ramlinsburg 29.12.2022 

8 Bernhard Jacob, Nelkenring 1, CH -4416 Bubendorf 08.12.2022 

9 BLT Baselland Transport AG, Reto Rotzler und Fabiano Rosa ,  

Grenzweg 1, CH-4104 Oberwil  

23.12.2022 

10 Fritz Ehrensperger, Unterbrühlweg 8, 4416 Bubendorf 20.12.2022 

11 Markus Schwob, Hooland 11, 4424 Arboldswil 30.12.2022 

12 Tozzo gruppe AG, Mirko Tozzo,  

Grüngenstrasse 39, 4416 Bubendorf 

22.12.2022 

13 Lamello AG, Susanne Affolter, Verbindungstechnik,  

Hauptstrasse 149, CH-4416 Bubendorf  

21.12.2022 

14 Tobias Schwaller & Antonella Zitola,  

Dachsmattstrasse 22, 4416 Bubendorf 

31.12.2022 

15 EZB AG, Entsorgungszentrum Bubendorf,  

Marcel Riggenbach und Tobias Zurfluh  

29.12.2022 

16 Hess Holzbau AG, François Hess,  

Hauptstrasse 4, CH-4417 Ziefen 

25.11.2022 

17 Lupo Nunzio 13.12.2022 

18 Christine, Tobias & Samuel Zurfluh,  

Höhenstrasse 24, 4433 Ramlinsburg 

29.12.2022 

19 Lapanouse AG, Hannes Barandun,  

Hohestrasse 111, 4104 Oberwil 

20.11.2022 

20 Denise, Markus, Manuel und Delia Plattner 31.12.2022 

21 Jolanda und Markus Amrein,  

Allschwilerstrasse 45, 4104 Oberwil 

27.12.2022 

22 Marc La Roche 20.11.2022 

23 Pflegeheim Frenkenbündten 11.12.2022 
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4. Mitwirkungseingaben mit Stellungnahmen der Pla-

nungsbehörde 

Der Mitwirkungsbericht gibt auf den folgenden Seiten die Mitwirkungs-

eingaben (zusammengefasst) wieder, klassiert die Stellungnahmen nach 

den angesprochenen Themen und fasst die Beurteilung durch die Pla-

nungsbehörde der Gemeinde Bubendorf zusammen. 

 auf Mitwirkungseingabe wurde eingetreten / ist bereits umge-

setzt 

 auf Mitwirkungseingabe wurde teilweise eingetreten 

 auf Mitwirkungseingabe wurde nicht eingetreten / Kenntnis-

nahme 
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4.1 Zonenplan Siedlung 

Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

1.  1 bis 6 Zonierung /  

Erweiterung der 

Wohnzone 3 (W3) 

im ganzen Sied-

lungsgebiet  

Der Gemeinderat möchte die Wohnzone 3 

(W3) im ganzen Siedlungsgebiet ausweiten, 

was aus unserer Sicht erheblich in das beste-

hende, historisch gewachsene Dorfbild und in 

die Wohnlichkeit eingreift. lm Rahmen des 

Mitwirkungsverfahrens möchten wir einen 

Antrag für eine neue, moderatere Zonenpla-

nung einreichen (siehe Anhang). Dieser wird 

von den unterzeichnenden Bubendörfer Ein-

wohner:innen unterstützt.  

 

Antrag: W1 wird neu W2 

Nummerierung gemäss Eingabe Nr. 3: 

1. Im Gebiet «Sappete» wird dem Antrag 

entsprochen (vgl. Zonenplan Siedlung). 

Es wird eine neue Wohnzone A geschaf-

fen, die die bisher mögliche Bauweise 

weitgehend übernimmt. Ohne Schräg-

dach wird eine Gebäudehöhe von 6.0 m 

und mit Schrägdach eine solche von 8.0 

m festgelegt. Es gilt neu wie bisher eine 

Gebäudelänge von 25 m. 

In den übrigen Gebieten werden die vorge-

schlagene Zonierung und die vorgeschla-

genen Gebäudehöhen beibehalten. Aus 

raumplanerischen Gründen sieht die Orts-

planung im Sinne einer angemessenen Inn-

entwicklung vor, dass jeweils mindestens 

drei vollnutzbare Geschosse realisiert wer-

den können. Dies ist im Sinne des revidier-

ten Raumplanungsgesetzes RPG ("haushäl-

terische Bodennutzung") und ist somit im 

öffentlichen Interesse. Wo Gebäude noch 

nicht so realisiert sind, ist die Aufstockung 

um ein Geschoss oder der Vollausbau des 

Daches auf dem bestehendem Gebäude 

die einfachste Möglichkeit, freiwillig eine 

zusätzliche Wohnung zu realisieren oder 

die bestehende Wohnung zu vergrössern. 

Gegenüber der heutigen Bestimmungen 

führt dieser Ansatz in ebenen Lagen zu 

spürbaren Mehrhöhen, was mit der neuen 

Wohnzone A korrigiert wird. In Hanglagen 

ist aufgrund der neuen Messweise die 

Höhe an der talseitigen Fassade massge-

bend, die schon heute annähernd gleich 

geregelt ist.  

2.  1 bis 6 Zonierung /  

Erweiterung der 

Wohnzone 3 (W3) 

im ganzen Sied-

lungsgebiet 

Antrag: W2 wird neu W3` 

 

Die bisherigen W2a, WG2 und die neue WG 

werden der Einfachheit halber nicht separat 

aufgeführt.  

2. An der vorgeschlagenen Lösung wird 

festgehalten. Für die Begründung siehe 

Punkt 1. 

3. An der vorgeschlagenen Lösung wird 

festgehalten. Die rechtskräftige Wohn- / 

Geschäftszone (WG2) wird teilweise der 

Wohnzone sowie der Wohn-/ Geschäfts-

zone WG zugeteilt. Die Geschossigkeit wird 

nicht mehr definiert. 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

3.  1 bis 6 Zonierung /  

Erweiterung der 

Wohnzone 3 (W3) 

im ganzen Sied-

lungsgebiet 

Wir beantragen die Prüfung der folgenden 

Änderungsvorschläge:  

1. Wohnzone 1 (W1) wird zu Wohnzone 2 

(W2) mit maximal 2 Vollgeschossen. 

2. Wohnzonen 2 (W2) und 2a (W2a) bilden 

Wohnzone 3 (W3) mit maximal 3 Vollge-

schossen. 

3. Wohn- / Geschäftszone (WG2) wird gemäss 

neuem Zonenplan entweder Wohnzone 3 

(W3) oder Wohn- / Geschäftszone 3 (WG3) 

mit maximal 3 Vollgeschossen zugeordnet. 

4. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen, 

Gebäudelängen und Anzahl Vollgeschosse 

für die drei Wohnzonen sind in der untenste-

henden Tabelle definiert. 

5. Die minimale Neigung von Satteldächern 

beträgt allseitig 30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Die individuellen Charaktere der verschie-

denen Quartiere müssen erhalten bleiben, 

Neben der Kernzone müssen zusätzliche er-

haltenswerte Zonen definiert werden. ln die-

sen Zonen sind keine überdimensionalen 

Neubauten erlaubt. 

7. Die Zusammenlegung von zwei oder meh-

reren benachbarten Parzellen mit dem Ziel, 

darauf eine oder mehrere grosse Wohnein-

heiten zu bauen, ist nicht erlaubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Die maximal zulässige Dimension (B x H x 

T) von technischen Dachaufbauten muss spe-

zifiziert werden. Die Bezeichnung von (tech-

nisch nicht anderweitig realisierbar) muss 

konkret definiert werden. Finanzielle Aspekte 

dürfen hier keine Rolle spielen. 

 

 

Siehe Punkt 1 oben  

 

Siehe Punkt 2 oben  

 

 

Siehe Punkt 3 oben  

 

 

 

4. An der vorgeschlagenen Lösung wird 

festgehalten. Für die Begründung siehe 

Punkte 1 bis 3. 

 

5. Die vorgesehene Differenz von 2 m für 

Schrägdächer ergibt bei einer Gebäude-

breite von 10 m eine Dachneigung von min 

22° und bei einer Gebäudebreite von 8 m 

eine solche von 27° und mit 7m Gebäude-

breite eine solche von 30°. Mit diesen min. 

Dachneigungen sind die Dächer klar als 

Steildächer erkennbar. Freiwillig dürfen je-

derzeit steilere Dächer erstellt werden. Eine 

zusätzliche Regelung wird deshalb nicht als 

notwendig erachtet  

6. An der vorgeschlagenen Lösung wird 

festgehalten. Für die Begründung siehe 

Punkte 1 bis 3. 

 

 

 

7. Dem Antrag wird in den Wohnzonen A 

und B mit der Wiedereinführung einer 

Gebäudelänge von 25 m indirekt ent-

sprochen. In der Wohn- und Geschäfts-

zone WG soll jedoch darauf verzichtet wer-

den, da diese in ihrer Ausdehnung verklei-

nert wird und nur noch beidseitig der Kan-

tonsstrasse vorgesehen wird. Dort können 

längere Bauten aus Gründen des Lärm-

schutzes und einer attraktiven zentrumsbil-

denden Erdgeschossnutzung durchaus 

sinnvoll sein. 

8. Mit der Bestimmung zum Gebäudeprofil 

Art. 31 (bisher 30) Abs. 4c ZRS werden die 

technischen Aufbauten bereits klar gere-

gelt. Mit dieser Bestimmung dürften weit-

gehend nur noch Kamine und Lüftungsein-

richtungen über die zulässigen Höhen hin-

ausreiche – und dies um max. 1.6 m (es sei 

denn, das Umweltrecht verlangt z.B. für Ka-

mine grössere Höhen). Für alle anderen 

technischen Installationen dürfte es alter-

native Standorte zum Dach geben (z.B. An-

lagen der Haustechnik, Lifte ohne Dach-

überfahrt). Die neue Bestimmung schränkt 

bewusst die zulässigen technischen Dach-

aufbauten zum Schutz einer ruhigen Dach-

landschaft ein. Weitere Maximalmasse wer-

den deshalb nicht als nötig erachtet. 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

4.  7 Gewerbezone 

(Planungszone) 

Antrag von Eigentümer der Parzelle 448 und 

560, diese Eingabe betrifft zusätzlich auch die 

Parzellen 1674, 561, 2252 und 255 in der Ge-

werbezone G1 im Bereich der Weiherstrasse 

bis Uferstrasse:  

Nachdem heute gültigen Richtplan des Kan-

ton Basel-Landschaft ist die Umfahrungs-

strasse im Bereich zwischen der Wei-

herstrasse und der hinteren Frenke nicht 

mehr vorgesehen. Die damals dafür ausge-

schiedene Strassenfläche, wurde danach der 

Landwirtschaftszone zugeteilt. Diese Flächen 

sind jedoch so, auch für die Landwirtschaft, 

nicht wirklich nutzbar.  

Sinnvoll wäre es doch, zu prüfen, ob mit einer 

ökologischen Aufwertung entlang des Ge-

wässerraums ein Kompromiss gefunden wer-

den könnte, um den vormals als Strassenflä-

che ausgeschiedenen Bereich, im Gegenzug 

dafür, der Gewerbezone als Lagerfläche zuzu-

teilen.  

Die Anpassung betrifft auch den Zonenplan 

Landschaft. Jedoch auch hier betrifft es Sied-

lung wie Landschaft, daher könnte man mit 

der aktuellen Planung das Thema sicherlich 

nochmals aufnehmen und gemeinsam eine 

Lösung suchen. 

Das Anliegen wird in die Planung aufge-

nommen. Die Gewerbezone wird ver-

grössert und zur Frenke hin neu mit ei-

ner erweiterten Uferschutzzone be-

grenzt. So können sowohl die Interessen 

des Naturschutzes wie auch der Eigentü-

merschaft aufgenommen werden. 

 

5.  13 Umzonung  Bebauung der Parzelle 841: 

Die Firma Lamello ist seit Jahrzehnten in Bu-

bendorf beheimatet und verzeichnet seit Jah-

ren ein stetiges Wachstum. Wir wollen diesen 

Trend, welcher sowohl durch eine nationale 

als auch eine sehr aktive internationale 

Marktbearbeitung beeinflusst wird, gerne am 

hiesigen Standort fortsetzen. Es ist uns des-

halb ein grosses Anliegen, unseren Produkti-

onsstandort und die Arbeitsplätze an der 

Hauptstrasse 149 in Bubendorf zu erhalten 

und weiter auszubauen. 

Zudem haben wir aktuell aufgrund fehlender 

Platzkapazitäten die Herausforderung, we-

sentliche Teile der Produktionsaktivitäten 

ausserhalb von unserem Hauptsitz in gemie-

teten Räumlichkeiten unterbringen. Diese 

suboptimale Ausgangslage führt zu einem 

deutlichen Mehraufwand und dadurch auch 

Mehrkosten für die Produktion. 

ln diesem Zusammenhang sind wir auch der 

Überzeugung, dass der Schwerlastverkehr 

durch das Dorf, welcher durch den Waren-

transport zwischen den Standorten entsteht, 

reduziert werden kann. 

Um unser Anliegend entsprechend zu unter-

mauern, haben wir mit einem Architekten be-

reits erste Möglichkeiten einer Bebauung der 

Parzelle 841 diskutiert. ln der Beilage senden 

wir lhnen die ersten Entwürfe. 

Kenntnisnahme. Die Parzelle GB-Nr. 841mit 

dem neuen Zonenplan in die Gewerbezone 

G3 umgezont. Das Anliegen ist damit be-

reits umgesetzt. 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

6.  15 Zonierung / Lärm-

empfindlichkeit 

Als gewerbetreibende Firma, mit Standort an 

der Weiherstrasse 12, Eigentümerin der Par-

zelle 457 und Mieterin der Parzellen 448, 

Teile der Parzelle 560 und der Parzelle 

2786, ist es uns ein elementares Anliegen, 

dass unsere Geschäftstätigkeit zukünftig 

nicht zusätzlich eingeschränkt wird.  

Mit der Zuteilung der Parzelle 1290 in einen 

QP mit reiner Wohnzone würde diese, der 

Lärmempfindlichkeitsstufe I, zugeteilt. 

Aktuell befindet sich die Parzelle 1290 in einer 

Wohn- und Geschäftszone mit der Lärmemp-

findlichkeitsstufe II.  

Wir haben in den vergangenen Jahren sehr 

viel investiert, dass diese Vorschriften einge-

halten werden konnten, was mit einer Neuzu-

teilung nicht mehr gewährleistet wäre und je 

nach dem für unser Geschäft fatale Folgen 

haben könnte. Daher ist die Zuteilung in eine 

Wohn- und Geschäftszone mit einer Lärm-

empfindlichkeitsstufe III unabdingbar für uns.  

Bezüglich Lärmempfindlichkeitsstufe liegt 

ein Missverständnis vor. Die Parzelle 1290, 

die neu der Zone mit Quartierplanpflicht 

Unterbrühl zugeteilt wird, weist wie bisher 

die Lärmempfindlichkeitsstufe II auf. Somit 

wird die Einstufung nicht geändert.  

 

Neu wird aber in Art. 9 Abs. 2 ZRS für den 

Quartierplan Unterbrühl ergänzt, dass 

dichte Wohn – und Geschäftsnutzungen 

angestrebt werden. 

 

7.  19 Zonierung / 

Mischzone 

Es ist für die Lapanouse AG eine erfreuliche 

Tatsache, dass das Fabrikgelände neu aus ei-

ner gemischten Zone von Wohnen und Ge-

werbe bestehen wird. 

Aus unserer Sicht können wir nur unserer Zu-

friedenheit Ausdruck über das vorliegende 

Projekt verleihen und deshalb erübrigt sich 

eine Stellungnahme unsererseits in der Ver-

nehmlassung. Da bei der Zonenplanrevision 

für unser Grundstück mit grösster Wahr-

scheinlichkeit keine Änderungen mehr auf-

treten sollten, können wir nun, unter Berück-

sichtigung der Quartierplanvorschriften, die 

Planung der zukünftigen Verwendung des 

Areals in die Wege leiten. 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

8.  21 Zonierung / G3  Eigentümer von Parzelle Nr. 60, welche un-

mittelbar an die Parzellen Nr. 2354 und Nr. 

61 grenzt:  

Gemäss Planungsentwurf Revision Zonenplan 

Siedlung ist geplant, die Parzellen Nr. 2354 

und Nr. 61 in eine G3-Zone mit einer maxi-

malen Gebäudehöhe von 20 Metern (!) einzu-

teilen. 

Die Erstellung einer neuen G3-Zone über-

gangslos in direkter Nachbarschaft zu einer 

Wohnzone resp. Wohn-/Gewerbezone W2 ist 

für die Bewohnerinnen und Bewohner nicht 

zumutbar. 

Eine 20-Meter hohe Industriefassade beein-

trächtigt die Sonneneinstrahlung, vor allem 

im Winter, reflektiert die Lärmemissionen der 

Hauptstrasse und verbaut komplett die Aus-

sicht, was eine erhebliche Beeinträchtigung 

der Lebensqualität für die Bewohnerinnen 

und Bewohner der benachbarten Liegen-

schaften bedeutet. 

Lösungsvorschlag:  

• Der Grenzabstand für 20 Meter hohe 

Gebäude ist so einzuhalten, dass die 

Sonneneinstrahlung im Winter für die 

Liegenschaften in der Wohnzone resp. 

Wohn-/Gewerbezone in unmittelbarer 

Nachbarschaft nicht mehr beeinträchtig 

wird, als wenn es sich um eine W2-Zone 

handeln würde. 

• Die Fassade eines Industriegebäudes 

muss auf der Seite der Wohnzone resp. 

Wohn-/Gewerbezone zwingend mit 

lärmabsorbierenden Elementen ausge-

führt werden, um die Bewohnerinnen 

und Bewohner der Nachbargrundstücke 

vor zusätzlichen Lärmemissionen zu 

schützen. 

Die Zone G3 wurde erst kürzlich in einem 

separaten Verfahren revidiert und im Jahr 

2021 genehmigt. Die entsprechende Um-

zonung und die zugehörigen Bestimmun-

gen sind darum aufgrund der Planbestän-

digkeit nicht Gegenstand der laufenden 

Ortsplanungsrevision. Es könnten nicht so 

kurzfristig wieder Änderungen vorgenom-

men werden. 

 

Die Anliegen sind aber bereits weitgehend 

umgesetzt: 

In Art. 13 Abs. 1 ZRS wird Folgendes gere-

gelt: Grenzt eine Wohnzone oder eine 

Wohn-/Geschäftszone direkt an eine Gewer-

bezone, so darf in der Gewerbezone bis auf 

eine Tiefe von 15 m ab der Grenze zur 

Wohnzone oder Wohn-/Geschäftszone (inkl. 

allfälliger Strassen) nicht höher gebaut wer-

den, als es die maximale Gebäudehöhe der 

angrenzenden Zone zulässt. 

Die Parzelle 60 liegt gemäss neuem Zonen-

plan in der Wohn-/Geschäftszone, für die 

eine max. Gebäudehöhe mit Schrägdach 

von 11 m und ohne Schrägdach eine sol-

che von 9 m einzuhalten ist. Demnach 

müssen diese Höhen auch bis auf eine 

Tiefe von 15 m in der Gewerbezone einge-

halten werden. 

9.  22 Umzonung im Ge-

biet «Breiti» 

Umzonung mehrerer Parzellen im Gebiet 

Breiti: 

Diese geplante Umzonung von Wohn- auf 

Gewerbezone wird den Bodenwert unseres 

Eigentums erheblich mindern. Wir erkennen, 

dass der Industriepark an der Hauptstrasse 

den Charakter der unmittelbaren Umgebung 

stark verändert hat und sie als Wohngebiet 

weniger attraktiv macht. Wir sind dieser Um-

zonung gegenüber aufgeschlossen, müssten 

aber erfahren, wie die Gemeinde uns den Ver-

lust dieses Bodenwertes kompensieren wird. 

Wir sind nicht bereit einen weiteren Verlust 

wie bei der Erweiterung des regionalen Rad-

weges zu erleiden. Schliesslich unterstützen 

wir gerade die Verlegung einer öffentlichen 

Wasserleitung unter unserem Grundstück zur 

Verbindung von Bubendorf und Ziefen. 

Kenntnisnahme / keine Anpassung not-

wendig 

 

Die Feststellung eines allfälligen Minder-

werts (= materielle Enteignung) wäre Ge-

genstand eines separaten Verfahrens nach 

Rechtskraft der Ortsplanung. Die Grundei-

gentümerschaft hat 10 Jahre Zeit, einen 

entsprechenden Antrag an die zuständige 

Stelle zu richten. 
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10.  23 Zonierung / öWA  Wir begrüssen die Zuweisung der Parzellen 

1986 und 2958 in die Zone von Bauten mit 

öffentlicher Nutzung (öWA). Dies gibt uns 

die Möglichkeit, unser Angebot für das Woh-

nen im Alter zu erweitern. Die Stiftung plant 

auf dem Grundstück ein Neubau für Betreu-

tes Wohnen. Eine Machbarkeitsstudie und 

erste Pläne wurden bereits erstellt. Sobald der 

neue Bauzonenplan genehmigt ist, werden 

wir dieses Projekt vorantreiben. 

Kenntnisnahme 

 

11.  23 Baumschutz Aus dem gleichen Grund lehnen wir es ab, 

dass der Einzelbaum am Rande des Parkfel-

des als schützenswert deklariert wird. Der 

Stiftungsrat beantragt, dies ebenfalls aus dem 

Plan zu streichen. 

Beim Einzelbaum handelt sich um einen 

grossen Feldahorn mit markanter Krone. 

Dieser wird im Naturinventar als wertvoll 

eingestuft. Der Schutz des Baumes ist je-

doch für die Gemeinde nicht zwingend. 

Der Einzelbaum wird im Zonenplan ge-

strichen. 

 

4.2 Zonenreglement Siedlung 

Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

12.  9 Quartierplan im 

Gewerbegebiet 

Grüngen 

 

Verzicht auf die Quartierplanpflicht der ge-

nannten Parzellen und Bewahrung des Status 

Quo der Gewerbezone G2: Betroffen der Par-

zellen 745, 2459 und 2461 im Gewerbegebiet 

Grüngen, auch für die Nachbarparzellen 2460 

und 3402. 

Aus unserer Sicht erschwert dies die Planung 

und Nutzung dieser Parzellen erheblich. Ein 

Vorteil aus der Quartierplanpflicht ist für uns 

nicht ersichtlich und nicht nachvollziehbar.  

Dem Antrag wird entsprochen. Die Ge-

meinde verzichtet auf die Quartierplan-

pflicht im Gewerbegebiet. 

13.  10 Versiegelung bei 

Parkplätzen  

 

Der Versiegelung von Oberflächen bei 

Parkplätzen ist zu vermeiden. Die Sickerfä-

higkeit der Beläge bei Parkplätzen muss ge-

währleitet sein, denn auch im Interesse der 

Gemeinde ist es, dass möglichst viel Regen-

wasser gleich an Ort und Stelle wieder versi-

ckert und nicht in die Kanalisation gelangt, 

wo es erhebliche Kosten verursacht und eini-

ges an Energie zur Reinigung beansprucht. 

Grössere Parkflächen sind mit Schatten spen-

denden Bäumen zu begrünen, was dem Klima 

nutzt. 

Der Eingabe wird teilweise entsprochen, in-

dem zusätzliche Bestimmungen zur Umge-

bungsgestaltung festgelegt werden (Art. 35 

Abs. 3 ZRS Umgebungsgestaltung): 

Die Aussenräume sind so zu gestalten, dass 

angemessene Grünflächen und Bepflanzun-

gen von ökologischer Qualität entstehen. 

Die Bepflanzung hat mit vorwiegend einhei-

mischen, standortgerechten Pflanzenarten 

zu erfolgen. Invasive gebietsfremde Pflanzen 

sind nicht zulässig. 

Schotterflächen ohne ökologischen Wert 

sind mit Ausnahme für den Fassadenschutz 

nicht zulässig. 

Zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit der 

Böden ist die Bodenversiegelung auf ein Mi-

nimum zu beschränken.  
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14.  10 Umgebungsge-

staltung «Ergän-

zung zu Artikel 

34» 

Es ist eine Unart, wie die Umgebung bei ein-

zelnen Bauten in der Gemeinde malträtiert 

wird. Weder Gras, noch Sträucher gibt es bei 

gewissen Häusern. Einzelne Liegenschaften 

sind total von mit Asphalt verdichteten Flä-

chen und Schottersteinen auf Flies umgeben, 

was die Lebensgrundlage von Bodenleben, 

Pflanzen wie Tieren verhindert. (Baumarten-

weg 1) Schottergärten sind in der heutigen 

Zeit in einer umweltbewussten Gemeinde wie 

Bubendorf schlicht nicht mehr tolerierbar, 

denn sie sind ökologisch gesehen absolut 

wertlos und somit auch sinnlos. 

Die Klimaerwärmung und das Artensterben 

aber sind heute klare Fakten, Grünflächen 

und Gärten rund um Liegenschaften sind des-

halb wertvoll und Pflicht für die ganze Ge-

meinde.  

Um das besser in den Griff zu bekommen, 

schlage ich deshalb dem Gemeinderat vor 

eine verbindliche Grünflächenziffer bei 

Baugesuchen einzuführen, die bei der Bauab-

nahme und nach 5 Jahren wieder überprüft 

wird. 40% der Grundstückfläche sollte bei je-

dem Objekt als Grünfläche möglich sein. Dau-

erhaft begrünte Fassaden oder Dachgärten 

können in diese Fläche mit einbezogen wer-

den. 

Der Eingabe wird teilweise entsprochen, in-

dem zusätzliche Bestimmungen zur Umge-

bungsgestaltung festgelegt werden. Siehe 

dazu Punkt 13 

 

Die geforderte Grünflächenziffer wird nicht 

eingeführt. Diese Ziffer kann auf grossen 

Parzellen einfach erreicht werden, führt auf 

kleinen Grundstücken jedoch schneller zu 

Problemen. Dies liegt daran, dass der Fuss-

abdruck eines Gebäudes in der Regel nicht 

proportional zur Parzellenfläche zunimmt. 

Eine angemessene Grünfläche und Grünflä-

chenziffer ist somit jeweils von der Grund-

stücksgrösse abhängig. Mit ergänzenden 

Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung 

in Art. 35 (bisher 34) ZRS kann eine qualita-

tive Begrünung der Siedlungslandschaft 

dennoch sichergestellt werden. 
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15.  10 Art. 31 «Dachflä-

chennutzung»  

Der Artikel 31 ist unklar und zu offen defi-

niert. Dieses ,,und/oder" ist zu unverbindlich 

Denn nach wie vor ist es gemäss dem jetzigen 

Wortlaut des Artikels der Bauherrschaft mög-

lich, diesbezüglich etwas zu unternehmen, 

oder dann aber auch zu unterlassen. Heute 

aber gibt es keinen ersichtlichen Grund mehr, 

ein Flachdach, nicht auch zur Energienutzung 

zu nutzen. Freiwillig passiert aber leider heute 

eindeutig noch viel zu wenig diesbezüglich 

und deshalb gehören folgende Punkte in die-

sen Artikel: 

Auch mit einer Neigung von bis zu 5o ist eine 

Energienutzung und eine gleichzeitige 

Begrünung heute machbar, Solche Dächer 

gilt es einerseits konsequent zu bepflanzen 

und dann aber auch immer mit einer Re-

tention zu versehen. 

Ein solcher Dachaufbau verhindert, dass die 

Räume unter dem Dach sich weniger schnell 

übermässig erwärmen. Auf diese Weise be-

nötigen sie auch weniger Energie zur Kühlung 

und ganz abgesehen davon, kann so auch Re-

genwasser vermehrt zurückgehalten werden 

und belastet nicht zusätzlich die Kanalisation. 

Ein Hinweis für eine Regenwassernutzung 

fehlt ebenso aber bietet sich direkt an. (Re-

genwasser für die Bewässerung des Gartens, 

der WC-Spülung und der Waschmaschinen 

mittels versenkten Tanks). (Vielleicht ist dieser 

Hinweis nicht hier hin). 

Die Formulierung zu der Dachflächennut-

zung wird bezüglich Retention angepasst. 

Damit wird dem Antrag teilweise entspro-

chen. 

 

Art. 32 (bisher 31) Abs. 1 ZRS 

1 Dächer auf Hauptbauten bis 5° Neigung 

und mit einer Fläche von mehr als 25 m2, 

die nicht als Terrasse genutzt werden, sind 

flächendeckend retentionswirksam zu be-

grünen und / oder für die Retention und / 

oder für die Energiegewinnung mit retensi-

onswirksamem Dachaufbau zu nutzen. 

 

Von einer Pflicht zur Realisierung von Pho-

tovoltaikanlagen wird abgesehen. Dies 

wird als zu grosser Eingriff angesehen. Zu-

dem hat in der Zwischenzeit ein grosses 

Umdenken stattgefunden und die freiwil-

lige Installation solcher Anlagen hat boom-

artig zugenommen. 

16.  11 Allgemeine Be-

merkung  

Eine transparente, zeitnahe Kommunika-

tion, speziell für auswärtige Liegenschafts-

eigentümer hat gefehlt.  

Die ganze Planung, speziell die Formulierun-

gen im Zonenreglement Siedlung Stand 14. 

November 2O22, wirken partiell akademisch, 

abstrakt und etwas abgehoben. 

Die vom Kanton erzwungenen Änderungen 

sind teilweise fragwürdig und sollten nicht 

ohne weiteres akzeptiert werden. 

Kenntnisnahme. Die Kommunikation war 

gesetzeskonform. Mit der Mitwirkungsver-

anstaltung mit Ortsbegehung und den 

zwei Fragestunden hat die Gemeinden 

mehr gemacht als sonst verlangt wird. 

 

Die konkreten Änderungsvorschläge wer-

den in den nachfolgenden Punkten behan-

delt. 

17.  11 Art. 2 Anzustre-

bende bauliche 

Qualitäten 

Die aktuelle Siedlungsentwicklung zeigt be-

züglich dieser Forderung grosse Mängel: 

Wie konnte zum Beispiel der Gemeinde-

rat/die Gemeinde dem missratenen Projekt 

für die neuen Seniorenwohnungen zustim-

men? Wer wagt es, hier von einer städtebau-

lich guten Lösung zu sprechen, geschweige 

denn noch von architektonischen Qualitäten? 

Es gibt viele weitere Beispiele, auch im inzwi-

schen dominanten Industrie- und Gewerbe-

gebiet. 

Die Siedlungsentwicklung hat sich verselb-

ständigt, ist entglitten und die Führung hin-

sichtlich guter Qualität ging verloren. Es feh-

len die notwendigen Grundlagen und Zielset-

zungen. 

Kenntnisnahme, keine Anpassung. Die An-

sichten werden nicht geteilt. 

 

Das neue Zonenreglement Siedlung schafft 

die erforderlichen und geforderten Quali-

tätsbestimmungen, so z.B. mit dem neuen 

Fachgremium gemäss Art. 3 ZRS. 
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18.  11 Art. 3 Fachkom-

mission  

Die erwähnte Fachkommission ist aus den er-

wähnten Gründen gemäss Art. 2 zwingend 

und möglichst rasch einzusetzen. 

Kenntnisnahme 

Die Änderung tritt nach der Genehmigung 

des Kantons in Kraft. 

19.  11 Art. 6 Varianzver-

fahren 

Finde ich eine gute Idee, wenn sie denn auch 

angewendet und durchgesetzt wird. Auch 

hier ist die Beratung durch die Fachkommis-

sion gemäss Art. 3 notwendig. 

Kenntnisnahme 

Die Fachkommission kann bei Varianzver-

fahren beigezogen werden. Bei Gemein-

den, die bereits über ein Fachgremium ver-

fügen, ist es in der Regel so, dass bei Vari-

anzverfahren eine Vertretung der Fach-

kommission in der Jury vertreten ist. 

20.  11 Art. 11 Kernzone  Generell: 

Es werden wiederholt die Begriffe «ortsty-

pisch», «ortsüblich», «gute Gesamtwirkung», 

«einheimisch», «standorteinheimisch» etc. 

verwendet. 

Um diese Begriffe als Beurteilungskriterien 

und als Planungsgrundlagen zu verwenden, 

ist zwingend eine Bestandesaufnahme erfor-

derlich, welche die formulierten Begriffe be-

gründet und erläutert. Ohne diese Grundlage 

sind die Begriffe nicht aussagekräftig, um Pla-

nungsvorgaben zu machen oder Planungs-

vorschläge zu beurteilen. 

Insbesondere in der Kernzone sollen gute 

Lösungen im Dialog mit den zuständigen 

Stellen von Gemeinde und Kanton entste-

hen. Dabei ist die jeweilige spezifische Situ-

ation an diesem Ort zu beurteilen. Um die-

sen Dialog nicht zu stark einzuschränken, 

werden bewusst allgemeine Formulierun-

gen wie sie in jedem Baugesetz vorkom-

men als qualitative Zielsetzungen verwen-

det. Die Begrifflichkeiten generieren Hand-

lungsspielraum und sollen zum bestmögli-

chen Ergebnis führen. 

Mit den Bestimmungen der Kernzone wird 

nicht der Bestand geschützt. Allfällige Mas-

snahmen sind im Einzelfall und situations-

bezogen zusammen mit der Grundeigentü-

merschaft zu besprechen / behandeln. 

Deshalb erübrigt sich eine Bestandesauf-

nahme. 

21.  11 Art. 12 Ergän-

zungsbestimmun-

gen Dächer in der 

Kernzone 

Die vom Kanton vorgeschriebenen Maximal-

masse gehen zu weit. Hier soll eine individu-

elle, auf das jeweilige Objekt abgestimmte 

Gestaltung erfolgen können. 

Die von der Gemeinde gewünschte offene 

Formulierung hätte eine situationsbezo-

gene Beurteilung zugelassen. Dies wurde 

vom Kanton aber zweimal abgelehnt. Die 

Gemeinde sieht hier leider keinen Hand-

lungsspielraum mehr. 

22.  11 Einstufung Ge-

bäude als Erhal-

tenswerte Bauten  

Einstufung Gebäude auf Parzelle l07/Pla-

nungsbericht 6.9.4 Geschützte / Erhaltens-

werte Bauten zu annullieren: 

Das bisher nicht eingestufte Gebäude auf 

Parzelle 107 wird neu der Kategorie «ge-

schützte Bauten» zugewiesen. Dies lehne ich 

ausdrücklich ab: 

Das jetzige Gebäude wurde 1928 vom dama-

ligen «Consumverein» aus einer ortstypi-

schen Scheune, zugehörig zum Wohnhaus 

auf Parzelle 11G, umgebaut. Dieses (neue)) 

Gebäude nun als erhaltenswert einzustufen 

ist unangemessen und unbegründet. Das Ge-

bäude wurde auch nicht ins Bauinventar der 

Gemeinde Bubendorf aufgenommen.  

Das Gebäude bei Parzelle 107 ist nicht er-

haltenswert. Es handelt sich um einen 

Darstellungsfehler, welcher korrigiert 

wird. 
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23.  12 Quartierplan im 

Gewerbegebiet 

Grüngen 

Verzicht auf die Quartierplanpflicht und 

Bewahrung des Stands der Gewerbezone G2:  

Die Lagerhaus Dreispitz AG, welche eine 

100% Tochtergesellschaft der tozzo gruppe 

ist, wird per 1. Januar 2023 Baurechtsnehme-

rin der Parzellen 2461,2460 und 3402, an der 

Grüngenstrasse in Bubendorf. ln diesem Zu-

sammenhang haben wir von der Möglichkeit 

der Mitwirkung zur Revision Zonenvorschrif-

ten Siedlung erfahren. 

Die Revision des Zonenplans sieht für das Ge-

biet Grüngen neu eine Quartierplanpflicht 

vor, welche die vorgenannten Parzellen voll-

umfänglich betrifft. Wir sehen in einer Quar-

tierplanpflicht einen unnötigen und erhebli-

chen Mehraufwand für die Planung und Ent-

wicklung dieser baureifen und schon er-

schlossenen Parzellen. Eine Quartierplan-

pflicht wäre aus unserer Sicht eine grosse Ein-

schränkung in der Nutzung dieser wertvollen 

Parzellen. 

Dem Antrag wird entsprochen. Die Ge-

meinde verzichtet auf die Quartierplan-

pflicht im Gewerbegebiet. 

 

24.  14 Bestimmung mit 

dem Zonenregle-

ment  

Parzelle Nr. 1719:  

Es sei eine Bestimmung mit nachfolgendem 

Wortlaut in das revidierte Zonenreglement 

Siedlung aufzunehmen: 

In der Wohnzone W gilt zur Bestimmung der 

Gebäude- und Fassadenhöhe das Niveau des 

Schnittpunkts der Talfassade mit dem tiefsten 

Punkt des massgebenden Terrains nach § 8 

IVHB RBV als massgebendes Terrain für das 

gesamte Grundstück. 

Es sind keine Anpassungen zu den Definiti-

onen gemäss RBG möglich.  

Das Anliegen ist aber nachvollziehbar und 

wird mit Ergänzung von Art. 31 (bisher 30) 

Abs. 2 lit. c ZRS entsprochen: 

c) Der Schnittpunkt der bergseitigen Fassade 

mit der Dachkonstruktion darf nicht höher 

liegen als der entsprechende Punkt an der 

talseitigen Fassade. 
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25.  14 Art. 30 «Gebäude-

profils / Gebäude-

höhe» 

Eventualiter sei:  

• Art. 30 Abs. 5 des revidierten Zonenreg-

lements Siedlung wie folgt abzuändern:  

Bei zusammengebauten Gebäuden sowie 

bei versetzten resp. terrassierten Ge-

schossen sind die Masse des Gebäudepro-

fils gesamthaft einzuhalten. 

Subeventualiter sei:  

• Die Gebäudehöhe 2 gemäss Art. 30 des 

revidierten Zonenreglements Siedlung 

sowie die maximale traufseitige Fassa-

denhöhe bei Bauweise gemäss Art. 30 

Abs. 1 und 2a des revidierten Zonenreg-

lements Siedlung auf 8 Meter zu be-

grenzen. 

 

 

Die Gemeinde wendet §52f IVHB gestaf-

felte Bauweise auch für die Messweise der 

Gebäudehöhe an, die Regelung soll somit 

auf kommunaler Stufe nicht aufgehoben 

werden. 

 

 

Keine Anpassungen zu den Definitionen 

gemäss RBG möglich. Die vorgesehenen 

Höhen in der Wohnzone lassen eine gute 

Baudichte und Geschossigkeit zu. 

In Hanglagen entsprechen die vorgeschla-

genen Gebäudehöhen weitgehend den 

bisherigen Regelungen. Da die Gebäude-

höhen neu anders gemessen werden als 

die bisherigen Höhenbestimmungen muss 

an den vorgeschlagenen neuen Höhen 

festgehalten werden, damit in etwas gleich 

gebaut werden kann wie bis anhin. 

Das oben im Punkt 24 behandelte Anliegen 

kommt dem Antragsteller aber entgegen. 

Mit der neuen Regelung in Art. 31 (bisher 

30) Abs. 2 lit. c ZRS ist die bergseitige Fas-

sadenhöhe immer geringer als die entspre-

chende talseitige Fassadenhöhe. 
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26.  14 Art. 29 «traufsei-

tige Fassaden-

höhe» 

Eventualiter sei:  

• Art. 29 Abs. 2 lit. b des revidierten Zo-

nenreglements Siedlung wie folgt abzu-

ändern:  

Es gilt die maximale traufseitige Fassa-

denhöhe; bei Satteldach mit Giebel paral-

lel zur Hanglage gilt das Niveau der Fas-

sadenoberkante der Talfassade für den 

ganzen Baukörper. 

Subeventualiter sei:  

Art. 29 des revidierten Zonenreglements 

Siedlung sei wie folgt abzuändern: 

• Satteldächer weisen einen First und min-

destens zwei nach aussen geneigten 

Dachflächen auf 

• Gebäude mit Satteldach, für die die Ge-

bäudehöhe 1 beansprucht wird, haben 

kumulativ folgende Anforderungen zu er-

füllen: 

a) Mindestens zwei Dachflächen 

sind wenigstens um 40°nach aus-

sen geneigt. 

b) Der First ist horizontal um min-

destens 2.50 m von der traufseitigen 

Fassade abgesetzt; 

c) Es gilt die maximale traufseitige 

Fassadenhöhe; 

d) Mit dieser Bauweise wird gegen-

über einer Bauweise mit anderer 

Dachform keine zusätzliche Nutz-

fläche realisiert. 

Der Eingabe zur Fassadenhöhe wird 

durch die Ergänzung von Art. 31 (bisher 

30) Abs. 2 lit. c ZRS entsprochen. Siehe 

auch Punkt 24. 

 

 

 

 

 

 

Die vorgesehene Differenz von 2m für 

Schrägdächer ergibt bei einer Gebäude-

breite von 10m eine Dachneigung von min 

22° und bei einer Gebäudebreite von 8m 

eine solche von 27° und mit 7m Gebäude-

breite eine solche von 30°. Mit diesen min. 

Dachneigungen sind die Dächer klar als 

Steildächer erkennbar. Freiwillig dürfen je-

derzeit steilere Dächer erstellt werden. Eine 

zusätzliche Regelung wird deshalb nicht als 

notwendig erachtet. 

27.  14 Gebäudehöhe in 

der Gewebezone  

Es sei die zulässige Gebäudehöhe in der Ge-

werbezone 3 auf 15 Meter zu beschränken. 

Die Zone G3 wurde erst kürzlich in einem 

separaten Verfahren revidiert und im Jahr 

2021 genehmigt. Die entsprechende Um-

zonung und die zugehörigen Bestimmun-

gen sind darum aufgrund der Planbestän-

digkeit nicht Gegenstand der laufenden 

Ortsplanungsrevision. Es könnten nicht so 

kurzfristig wieder Änderungen vorgenom-

men werden. 

 

Die Anliegen sind aber bereits weitgehend 

umgesetzt: 

In Art. 13 Abs. 1 ZRS wird Folgendes gere-

gelt: Grenzt eine Wohnzone oder eine 

Wohn-/Geschäftszone direkt an eine Gewer-

bezone, so darf in der Gewerbezone bis auf 

eine Tiefe von 15 m ab der Grenze zur 

Wohnzone oder Wohn-/Geschäftszone (inkl. 

allfälliger Strassen) nicht höher gebaut wer-

den, als es die maximale Gebäudehöhe der 

angrenzenden Zone zulässt. 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

28.  14 Art. 33 Art. 33 des revidierten Zonenreglements 

Siedlung sei wie folgt abzuändern: 

1 Das gestaltete Terrain darf das massgebende 

Terrain um nicht mehr als 2.50 m Vertikal-

mass überragen. 

2 Stützmauern und mauerartige Böschungen 

haben ohne allfällige Absturzsicherung zu-

sätzlich folgende Masse einzuhalten. 

− ab massgebendem Terrain max. 

Höhe 1.50 m 

− ab tiefes gelegtes Terrain max. Höhe 

2.00 m 

3 Als mauerartige Böschung (z.B. Löffelstein-

mauer) gilt eine Geländegestaltung mit einer 

Neigung von mehr als 60°.  

4 Horizontal gestaffelte Stützmauern und 

mauerartige Böschungen müssen um die 

Höhe der jeweils höheren Stützmauer resp. 

mauerartigen Böschung zurückversetzt 

werden. 

4 Bei Vorliegen besonderer Umstände, insbe-

sondere aber bei Hauseinfahrten und Hauszu-

gängen, kann die Gemeinde im Sinne von § 7 

Abs. 1 und 2 RBV bei gut in die Landschaft ein-

gepasster Umgebungsgestaltung bei der Bau-

bewilligungsbehörde schriftlich und begründet 

höheren Stützmauern und mauerartige Bö-

schungen beantragen. 

Sinn des Artikels 34 (bisher33) ist es ge-

rade, grössere Aufschüttungen wie gefor-

dert, zu verhindern. Aufschüttungen bis zu 

2.5 m würde zu erheblichen unerwünsch-

ten Terrainveränderungen führen, was einer 

harmonischen Terraingestaltung im Quar-

tier nicht mehr entsprechen würde. Im 

Sinne des Nachbarschaftsschutzes soll da-

mit auch verhindert werden, dass an der 

Parzellengrenze erheblich Terrainanpassun-

gen mit grossen Höhensprüngen erforder-

lich werden. An den von der Gemeinde 

vorgeschlagenen 1.5 m festhalten. 

 

 

 

Absatz 4: An Regelung festhalten, um ein 

harmonisches Quartierbild zu erhalten. Mit 

der vorgeschlagenen Lösung können Ter-

rain bis zu einem Winkel von 45° über-

brückt werden – eine Geländeneigung, die 

in der Bauzone Bubendorf kaum vor-

kommt. 

29.  14 Art. 7 Art. 7 Abs 2 des revidierten Zonenreglements 

Siedlung sei wie folgt abzuändern: 

2 Für den Erlass einer Quartierplanung in ver-

einfachten Verfahren gelten folgende Grunds-

ätze: 

− Ohne Durchführung eines Varianz-

verfahrens: 

➢ Die für die geltende Bauzone 

zulässige Überbauungsziffer 

(ÜZ; § 47 IVHB RBV) gemäss 

Art. 8 darf relativ um maximal 

10 % überschritten werden. 

− Mit Durchführung eines Varianzver-

fahrens: 

➢ Die für die geltende Bauzone 

zulässige Überbauungsziffer 

(ÜZ; § 47 IVHB RBV) gemäss 

Art. 8 darf relativ um maximal 

20 % überschritten werden. 

➢ Die zulässigen Höhen dür-

fen um maximal 3.0 m über-

schritten werden. 

An bisheriger Bestimmung wird festgehal-

ten.  

Auch Bauvorhaben, welche im Varianzver-

fahren erarbeitet werden, haben sich in die 

Siedlungslandschaft zu integrieren. Das ge-

forderte Varianzverfahren hat sicher zu 

stellen, dass Abweichungen von bis zu 3 m 

in der Höhe ins Quartierbild passen und 

die Anliegen der Nachbarschaft angemes-

sen berücksichtigen.  

30.  16 Art. 27 «Gebäude-

höhe bei Klein- 

und Anbauten» 

Bei Punkt 3. Bauvorschriften, Artikel 27 Klein- 

und Anbauten; Für Klein- und Anbauten gilt 

neu eine maximale Gebäudehöhe von 4.5m. 

Meiner Meinung nach müsste noch erwähnt 

werden, von wo aus der Höhe berechnet wer-

den muss, damit es klar definiert ist. 

Die Bemessung der Gebäudehöhe ist in der 

kantonalen Verordnung zum Raumpla-

nungs- und Baugesetz (§52c IVHB) ab-

schliessend definiert. Das kommunale Zo-

nenreglement verzichtet auf die Wiederho-

lung von kantonalen Vorschriften. 



 

 

Revision Zonenvorschriften Siedlung  12. Mai 2023 

Bubendorf  Kt. BL 

Mitwirkungsbericht  Version 1.2 

  22 

Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

31.  16 Art. 33 Terrainge-

staltung 

Bei Artikel 33 Terraingestaltung finde ich es 

sehr schade, dass das gestaltete Terrain an 

das massgebende Terrain nun von 2.5m auf 

1.5m Vertikalmass überragen darf. Somit 

würde es am Hang keine Möglichkeit mehr 

bieten ein Gelände aufzuschütten. Mein Vor-

schlag wäre, dass man ab einer gewissen 

Steilheit, zB. von 0-5% Geländeneigung das 

Vertikalmass auf 1.5m festlegt und sobald es 

steiler ist auf 2.5m. 

Sinn des Artikels 34 (bisher33) ist es ge-

rade, grössere Aufschüttungen wie gefor-

dert, zu verhindern. Aufschüttungen bis zu 

2.5 m würde zu erheblichen unerwünsch-

ten Terrainveränderungen führen, was einer 

harmonischen Terraingestaltung im Quar-

tier nicht mehr entsprechen würde. Im 

Sinne des Nachbarschaftsschutzes soll da-

mit auch verhindert werden, dass an der 

Parzellengrenze erheblich Terrainanpassun-

gen mit grossen Höhensprüngen erforder-

lich werden. An den von der Gemeinde 

vorgeschlagenen 1.5 m festhalten. 

Vgl. auch Punkt 28. 

32.  17 Gebäudehöhe  Wir möchten gerne auf die 10.5 Meter Höhe 

bleiben, wie bisher… sonst gebe es Komplika-

tionen beim Umbau/Anbau.  

Die vorgesehenen Höhen in der Wohnzone 

B mit 9 m ohne Schrägdach und 11 m mit 

Schrägdach lassen eine gute Baudichte 

und Geschossigkeit zu. Sonderregelungen 

für einzelne Bauten werden als nicht sinn-

voll erachtet. 

33.  18 Quartierplan  Parzelle Nr. 1290: 

Verzicht auf die Quartierplanpflicht. Die Art 

der Nutzung mit Wohn- und Geschäftsnut-

zung beibehalten.  

Lärmempfindlichkeit nicht weiter verschärft 

werden.  

Die EZB AG hat in den vergangenen Jahren 

etliche bauliche Massnahmen umgesetzt, um 

die aktuellen Vorschriften einhalten zu kön-

nen. Eine Verschärfung könnte fatale Folgen 

für diesen Standort haben.  

Vorgesehen ist bei der Parzelle 1290 ein 

Quartierplan im Varianzverfahren. Die Aus-

sage, wie sich die Gemeinde bei einem Vari-

anzverfahren einbringen darf, muss präzisiert 

werden. Die „kann"-Formulierung zu einer 

Kostenbeteiligung steht im Widerspruch zu 

der Aussage, dass der Gemeinderat mindes-

tens ein projektverfassendes Team für das Va-

rianzverfahren bestimmt. Ebenfalls ist noch 

nicht abschätzbar, wie sich eine Erhöhung der 

Bebauungsziffer respektive eine max. Über-

schreitung der Gebäudehöhe auf die benach-

barten Grundstücke auswirken würde. Daher 

ist so, kein effektiver Vorteil ersichtlich. 

An der Quartierplanpflicht mit Varianzver-

fahren wird festgehalten. Es handelt sich 

um eine grosse unbebaute Fläche. Die 

Qualität der Bebauung mit harmonischen 

Übergangen zum angrenzenden Quartier 

ist bei der Überbauung sicherzustellen. 

 

Neu wird aber in Art. 9 Abs. 2 ZRS für den 

Quartierplan Unterbrühl ergänzt, dass 

dichte Wohn – und Geschäftsnutzungen 

angestrebt werden. 

 

Die Gemeinde bringt sich bei einem hohen 

öffentlichen Interesse ein. An der «kann»-

Formulierung wird festgehalten, da jeweils 

der Einzelfall betrachtet wird und keine all-

gemeingültigen Kriterien vorliegen. 
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4.3 Strassennetzplan Teil Siedlung 

Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

34.  8 Fussgängerstrei-

fen an der Kreu-

zung  

Der bereits realisierte Mehrzweckstreifen auf 

der Kreuzung Hauptstrasse/Düblerstrasse 

/Frenkenstrasse dient in erster Linie dem mo-

torisierten Individualverkehr als Abbiegehilfe 

beim Linksabbiegen. Für Fussgänger und 

Fahrradfahrer gibt es an dieser Kreuzung 

keine sichere Überquerungsmöglichkeit, ob-

wohl bekanntlich der kantonale Fahrradweg 

von der Düblerstrasse her zur Frenkenstrasse 

in beiden Richtungen über die Hauptstrasse 

führt. Nicht nur während der Verkehrsstoss-

zeiten ist ein sicheres Überqueren der Haupt-

strasse für Fussgänger und Fahrradfahrer 

kaum möglich. Zwar besteht zum heutigen 

Zeitpunkt eine Verkehrsinsel, jedoch ohne 

Fussgängerstreifen. Die Aufnahme einer ver-

kehrspolizeilichen Massnahme in den Mass-

nahmenplan zur Verbesserung der Verkehrs-

sicherheit für Fussgänger und Fahrradfahrer 

wäre daher sinnvoll. 

 

Ein Fussgängerstreifen ist nicht Bestandteil 

des Strassennetzplans. Die Information 

wird aber an die zuständige Stelle weiter-

gegeben. 

35.  15, 18 Erschliessung Für die Anwohner der Weiherstrasse, welche 

heute über die Weiherstrasse zu- und weg-

fahren müssen, die Alternative über den Holz-

schopfweg, oder eine Erschliessung über das 

Werkhofareal Parzelle 255 in die aktuelle Pla-

nung aufzunehmen. 

Das Anliegen wird zur Kenntnis genom-

men. Die Ein- und Ausfahrt der Brühl-

strasse auf die Kantonsstrasse ist nicht auf 

Mehrverkehr ausgelegt. Zudem ist die 

spitzwinklige Einfahrt aus verkehrstechni-

schen Gründen nicht zulässig. Mit dem vor-

gesehenen Ausbau der Einmündung Ge-

werbestrasse in die Kantonsstrasse wird die 

Erschliessung des Weiherquartiers verbes-

sert. 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

36.  18 Zufahrtsituation In die jetzigen Überlegungen der Gemeinde 

sollte auch die Zufahrtsituation dieser Par-

zelle 1290 und der anderen Wohnliegen-

schaften im Bereich des Wendeplatzes an der 

Weiherstrasse einfliessen. 

Kenntnisnahme 

Der Ausbau des Holzschopfwegs kann und 

soll erst mit dem QP Unterbrühl geklärt 

werden. 

37.  20 Erschliessungs-

strasse beim Krei-

sel «Unterbrühl» 

Auf dem Strassennetzplan Siedlung haben 

wir festgestellt, dass die Erschliessungsstrasse 

beim Kreisel «Unterbrühl» endet. Dies be-

grüssen wir sehr. Anwohner der Wei-

herstrasse besitzen eine sogenannte Sonder-

bewilligung (diese gilt nach Aussagen von 

Gemeindearbeitern bei hohem Verkehrsauf-

kommen bei der EZB). Einer dieser Anwohner 

nutzt diese Bewilligung aber aus und fährt zu 

jeder Tages- und Nachtzeit, trotz Schreiben 

des Gemeindeverwalters, über die öWA Zone 

9. Ein Zustand, welcher nicht akzeptabel ist 

und bei der erweiterten Überbauung des 

Dalbenweg / Unterbrühl auch in Zukunft 

nicht akzeptiert werden kann. Die neuen Be-

wohner werden die Nähe zur Natur suchen 

und möchten sicher nicht durch zusätzlichen 

und unnötigen Verkehr gestört werden.  

Für uns stellen sich darum die folgenden Fra-

gen:  

• Warum wird beim Gemeindewerkhof 

der «Anschluss an die Kantonsstrasse « 

geprüft? Die paar wenigen Fahrzeuge, 

welche bei der gemeindeeigenen Ent-

sorgungsstelle entsorgen, können gut 

auf die Kantonsstrasse fahren. 

• Ist in einer späteren Planung eine 

Strasse über die öWA Zone Werkhof/ 

Entsorgung Nr. 9 geplant? Dies wäre in 

nächster Nähe zur Wohnzone unverant-

wortlich. Vor allem weil eine Optimie-

rung des Verkehrsflusses noch mehr 

Verkehr aus dem Tal und der gesamten 

Umgebung zum EZB führen würde. Dies 

würde nur dem EZB helfen aber nicht 

der Gemeinde Bubendorf 

• Wird die öWA Werkhof/ Entsorgung neu 

geplant? 

• Wäre bei einer Aufhebung dieser öWA 

Zone, in einem späteren Zeitpunkt, in 

eine Grünzone für die Bevölkerung 

möglich/angedacht? 

Die Durchsetzung von Fahrverboten ist 

nicht Gegenstand der Ortsplanungsrevi-

sion. Allerdings wird dies der zuständigen 

Stelle gemeldet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beantwortung der Fragen: 

 

1. Der Anschluss an die Kantonsstrasse 

wird aus dem Strassennetzplan entfernt. 

Dieser Eintrag entspricht früheren Pla-

nungsabsichten, welche jedoch nicht um-

gesetzt werden. 

 

2. Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nein 

 

4. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dies 

eine Möglichkeit, heutzutage jedoch nicht 

geplant und deshalb nicht relevant für die 

vorliegenden Nutzungspläne. 
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Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Vorschlag Ausschuss 

38.  22 Buswendeplatz im 

Dorf 

Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Pla-

nung des Kantons und der Gemeinde hin-

sichtlich der Einrichtung eines neuen Bus-

wendeplatz im Dorf. Gemäss Schreiben vom 

10. August 2022 von Herrn Christian Stocker 

Arnet von der Geschäftsstelle Verkehrsinfra-

struktur / Projektmanagement beim Tiefbau-

amt des Kanton BL ist der Buswendeplatz auf 

der Parzelle Nr. 2327 vorgesehen. Im Zonen-

plan der Gemeinde Bubendorf ist dieses Pro-

jekt auf der Parzelle 2194 angekündigt. Bitte 

klären Sie diesen Punkt. Wir lehnen dieses 

Projekt entschieden ab, wenn es auf unserer 

Parzelle Nr. 2327 geplant ist. 

Bisher liegen keine definitiven Entschei-

dungen des Kantons vor. Die Standorteva-

luierung ist am Laufen, weshalb dieses 

Thema nicht in den Strassennetzplan und 

den Planungsbericht aufgenommen wird. 

Betroffenen Grundeigentümerschaften 

müssten jedenfalls frühzeitig mit einbezo-

gen werden. 

39.  23 Erschliessungs-

strasse  

Der Stiftungsrat beantragt, dass die früher 

geplante Erschliessungsstrasse, welche quer 

über die Parzellen verläuft, definitiv aus dem 

Plan zu streichen ist. Die Strasse behindert die 

unter Punkt 1 erwähnte Erstellung des Neu-

baus. 

Betrifft das Grundstück des Pflegeheims 

Frenkenbündten (Wohnheim am Weiher) 

Die Strasse verläuft nicht mehr quer über 

die Parzellen. Der entsprechende Stras-

senlinienplan wird revidiert. 

 

 

4.4 Lärm 

Nr. Eingabe durch 

(=Nr. Mitwirkende) 

Thema Inhalt (zusammengefasst) Stellungnahme Gemeinde 

40.  20 Verkehrslärm Wir wohnen am Dalbenweg 24 und sind di-

rekte Anstösser an die öWa Zone «Werkhof, 

Entsorgung» Nr. 9 sowie nahe dem Gewerbe-

gebiet «Unterbrühl» und wenige Meter von 

der Kantonsstrasse entfernt. Die Lärm- und 

geschmackliche Beeinträchtigung durch die 

Firma EZB und das hohe Verkehrsaufkommen 

durch die Industrie ist beträchtlich. Dies wol-

len wir als allgemeine Information festhalten. 

Die Überarbeitung des Zonenplan Siedlung 

muss mit grosser Weitsicht angegangen wer-

den. 

Das Anliegen wird zur Kenntnis genom-

men. 

Die Lärmimmissionen werden beim Emp-

fänger am offenen Fenster gemessen. 

Massgebend am Standort der Antragstel-

lenden ist somit der Grenzwert der Emp-

findlichkeitsstufe II. Beim Lärm gilt das Ver-

ursacherprinzip, das heisst, dass die Lärm-

verursacher verpflichtet sind, auf den 

Nachbarparzellen die entsprechenden 

Grenzwerte einzuhalten. 
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5. Anhang 
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